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1 Rechtliche Grundlagen  

Grundlagen für die Ausbildung in diesem Beruf sind 

– die geltende Verordnung über die Berufsausbildung in diesem Beruf (Bundesgesetzblatt 
Teil I, http://www.bundesanzeiger.de/) und 

– der Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Län-
der (KMK-Rahmenlehrplan) für den jeweiligen Ausbildungsberuf (s. Kap. 3.4). 

Die Verordnung über die Berufsausbildung gemäß §§ 4 und 5 BBiG bzw. 25 und 26 HWO 
beschreibt die Berufsausbildungsanforderungen. Sie ist vom zuständigen Fachministerium des 
Bundes im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung erlassen. 
Der mit der Verordnung über die Berufsausbildung abgestimmte KMK-Rahmenlehrplan ist 
nach Lernfeldern strukturiert. Er basiert auf den Anforderungen des Berufes sowie dem Bil-
dungsauftrag der Berufsschule und zielt auf die Entwicklung umfassender Handlungskompe-
tenz. Hierzu gehört auch die Sensibilisierung für die Wirkungen tradierter männlicher und 
weiblicher Rollenprägungen und die Entwicklung alternativer Verhaltensweisen zur Förde-
rung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Gender Mainstreaming).  

Der vorliegende Lehrplan ist durch Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
(MSW) in Kraft gesetzt worden. Er übernimmt den KMK-Rahmenlehrplan mit den Lernfel-
dern, ihren jeweiligen Zielformulierungen und Inhalten als Mindestanforderungen. Er enthält 
darüber hinaus Vorgaben für den Unterricht und die Zusammenarbeit der Lernbereiche gemäß 
der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs 
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg-APO-BK) vom 26. Mai 1999 in der jeweils 
gültigen Fassung.  

2 Zur Umsetzung des Lehrplans im Bildungsgang  

2.1 Aufgaben der Bildungsgangkonferenz  

Aufgabe der Bildungsgangkonferenz ist es, im Rahmen der didaktischen Jahresplanung eine 
Konkretisierung der curricularen Vorgaben für den Bildungsgang vorzunehmen und dabei 
auch Besonderheiten der Region und der Lernorte sowie aktuelle Bezüge zu berücksichtigen. 
Die Bildungsgangkonferenz arbeitet bei der didaktischen Umsetzung des Lehrplans mit allen 
an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen (s. APO-BK, Erster Teil, Erster Abschnitt, § 6 
und § 14 (3)) und plant und realisiert die Zusammenarbeit der Lernbereiche.  

Umfassende Hinweise und Anregungen zur Entwicklung und Gestaltung der didaktischen 
Jahresplanung enthält die Handreichung „Didaktische Jahresplanung. Entwicklung. Doku-
mentation. Umsetzung. Lernsituationen im Mittelpunkt der Unterrichtsentwicklung in den 
Fachklassen des dualen Systems“ (http://www.learnline.nrw.de/angebote/didaktischejahres-
planung/). 

Die Bildungsgangkonferenz hat im Rahmen der didaktischen Jahresplanung insbesondere 
folgende Aufgaben zu leisten: 

– Anordnung der Lernfelder in den einzelnen Ausbildungsjahren   

– Ausdifferenzierung der Lernfelder durch praxisrelevante, exemplarische Lernsituationen  

– Festlegung des zeitlichen Umfangs der Lernsituationen 
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– Beschreibung der Lehr-Lernarrangements (Szenario) 

– Konkretisierung der Kompetenzentwicklung in den Lernsituationen unter Berücksichti-
gung aller Kompetenzdimensionen wie sie der KMK-Rahmenlehrplan vorsieht (vgl. 
Kap. 3.4) und unter Einbezug der Fächer des berufsübergreifenden Lernbereichs 

– didaktisch begründete Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld unter Beachtung des 
Kompetenzzuwachses 

– Vereinbarungen zu Lernerfolgsüberprüfungen 

– Planung der Lernorganisation  

– Belegung von Klassen-/Fachräumen, Durchführung von Exkursionen usw. 

– zusammenhängende Lernzeiten  

– Einsatz der Lehrkräfte im Rahmen des Teams 

– sächliche Ressourcen  

– Berücksichtigung der Besonderheiten bei Durchführung eines doppeltqualifizierenden 
Bildungsgangs (s. Handreichung „Doppelqualifikation im dualen System“ 
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/bs/quali.htm) 

Die didaktische Jahresplanung ist zu dokumentieren und die Bildungsgangarbeit zu evaluie-
ren. 

2.2 Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung erfordern, dass alle Dimensionen der Hand-
lungskompetenz in Aufgabenstellungen berücksichtigt werden.  

Lernerfolgsüberprüfungen und Leistungsbewertungen sind Grundlage für  

– die Planung und Steuerung konkreter Unterrichtsverläufe,  

– Beratungen mit Schülerinnen und Schülern zu deren Leistungsprofilen,  

– Beratungen mit an der Berufsausbildung Mitverantwortlichen insbesondere über die Zuer-
kennung des Berufsschulabschlusses, den Erwerb allgemeinbildender Abschlüsse der Se-
kundarstufe II sowie den nachträglichen Erwerb von Abschlüssen der Sekundarstufe I. 

Lernerfolgsüberprüfungen und Leistungsbeurteilungen orientieren sich am Niveau der in den 
Zielformulierungen der Lernfelder als Mindestanforderungen beschriebenen Kompetenzen. 
Dabei sind zu berücksichtigen: 

– der Umfang und die Differenziertheit von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten,   

– die Selbständigkeit bei der Leistungserbringung, 

– die situationsgerechte, sprachlich richtige Kommunikation sowie  

– das Engagement und soziale Verhalten in Lernprozessen. 

Leistungen in Wirtschafts- und Betriebslehre sowie in Datenverarbeitung werden im Rahmen 
der Umsetzung der Lernfelder erbracht und fließen dort in die Bewertung ein. 

Die Leistungen im Fach Fremdsprachliche Kommunikation werden in enger Verknüpfung mit 
den Lernfeldern erbracht, jedoch gesondert bewertet. Dabei wird unter Berücksichtigung des 
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Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens und des Lehrplans Fremdsprachen in den 
Fachklassen des dualen Systems das Spektrum der allgemeinen sprachlichen Mittel, Wort-
schatzspektrum und -beherrschung, grammatikalische Korrektheit, Aussprache und Intonati-
on, Diskurskompetenz sowie Redefluss und -genauigkeit dem angestrebten Niveau zugeord-
net. Das Niveau des europäischen Referenzrahmens (s. Lehrplan Fremdsprachen, Fachklassen 
des dualen Systems), an dem sich der Unterricht orientiert hat, wird zusätzlich zur Note auf 
dem Zeugnis ausgewiesen. 

Die Leistungsbewertung im Differenzierungsbereich richtet sich nach den Vorgaben der 
APO-BK. 

2.3 Hinweise zur Förderung der Gleichberechtigung 
(Gender Mainstreaming) 

Es ist Aufgabe der Schule, den Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter zu achten 
und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin zu wirken (§ 2 Abs. 6 Satz 2 Schulgesetz). 

Grundlagen und Praxishinweise zur Förderung der Chancengleichheit („Reflexive Koedukat-
ion“) sind dem Bildungsserver unter 

– http://www.learnline.nrw.de/angebote/koedukation/ und 

– http://www.learnline.nrw.de/angebote/gendermainstreaming/

abrufbar, sowie der  

– Fortbildungshandreichung „Koedukation in der Schule – reflektieren, weiterentwickeln, 
neu gestalten“ (Hrsg. Landesinstitut für Schule/Qualitätsagentur. Soest 20021) 

– Informationsbroschüre „Schule im Gender Mainstream – Denkanstöße – Erfahrungen – 
Perspektiven“ (Hrsg. Ministerium für Schule und Weiterbildung. Soest 2005) 

zu entnehmen. 

                                                
1 Die vorliegenden vom ehemaligen Landesinstitut für Schule/Qualitätsagentur herausgegebene Publikationen 

werden nunmehr vom Ministerium für Schule und Weiterbildung, Dienststelle Soest, vertrieben. 
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3 Vorgaben und Hinweise für den berufsbezogenen Lernbe-
reich  

3.1 Stundentafel 

Unterrichtsstunden 

1. Jahr 2. Jahr Summe 

I. Berufsbezogener Lernbereich 

Stoffverarbeitung und –lagerung 200 80 280 

Produktionsdurchführung 80 120 200 

Prozessüberwachung 40 + 401 80 + 401 2001

Fremdsprachliche Kommunikation – 40 40 

Summe: 360 360 720 

II. Differenzierungsbereich 

 Die Stundentafeln der APO-BK, An-
lage A 1, A 2, A 3.1 und A 3.2, gel-
ten entsprechend. 

III. Berufsübergreifender Lernbereich 

Deutsch/Kommunikation 

Religionslehre 

Sport/Gesundheitsförderung 

Politik/Gesellschaftslehre 

Die Stundentafeln der APO-BK, An-
lage A 1, A 2, A 3.1 und A 3.2 gelten 
entsprechend. 

                                                
1 Die Bildungsgangkonferenz entscheidet, ob die in der Stundentafel ausgewiesenen Unterrichtsstunden für Wirt-

schafts- und Betriebslehre ggf. in Lernsituationen der Lernfelder anderer Bündelungsfächer integriert werden. 
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3.2 Bündelungsfächer  

3.2.1 Zusammenfassung der Lernfelder 

Lernfelder des KMK-Rahmenlehrplans, die sich aus gleichen oder affinen beruflichen Hand-
lungsfeldern ableiten, sind zu Bündelungsfächern zusammengefasst. Diese Bündelungsfächer 
sind in der Regel über die gesamte Ausbildungszeit ausgewiesen. Die Leistungsbewertungen 
innerhalb der Lernfelder werden zur Note des  Bündelungsfaches zusammengefasst. Eine Do-
kumentation der Leistungsentwicklung über Ausbildungsjahre hinweg ist somit sichergestellt.  

Zusammenfassung der Lernfelder zu Bündelungsfächern in den einzelnen Ausbildungs-
jahren 

1. Jahr 2. Jahr  

LF 1, LF 2 LF 8 Stoffverarbeitung und -lagerung 

LF 4 LF 6, LF 7 Produktionsdurchführung 

LF 3 LF 5 Prozessüberwachung 

3.2.2 Beschreibung der Bündelungsfächer 

Die Beschreibung der Bündelungsfächer verdeutlicht den Zusammenhang der Arbeits- und 
Geschäftsprozesse in den gleichen oder affinen beruflichen Handlungsfeldern, die konstituie-
rend für die jeweiligen Lernfelder sind.  

Stoffverarbeitung und -lagerung 

Die Tätigkeiten der „Produktionsfachkraft Chemie“ liegen schwerpunktmäßig im produzie-
renden Bereich der Chemischen Industrie. Dafür sind grundlegende Kompetenzen im Um-
gang mit chemischen Stoffen erforderlich.  

Im ersten Ausbildungsjahr erwerben die Auszubildenden die Kompetenzen, Methoden zur 
Vereinigung von Stoffen (LF 1) und zur Trennung von Stoffgemischen (LF 2) einzusetzen 
und die dazu notwendigen Arbeitsprozesse zunehmend selbstständig zu planen und durchzu-
führen.  

Im zweiten Ausbildungsjahr sind sie in der Lage, Stoffe und Gebinde unter Beachtung von 
betrieblichen und rechtlichen Vorgaben sachgemäß zu lagern sowie bei der Koordination des 
Lagerbestandes verantwortlich mitzuwirken (LF 8). 

Produktionsdurchführung 

Das Bündelungsfach fasst die Lernfelder zusammen, in denen Produktionsverfahren sowie 
Aufbau, Funktionsweise und Zusammenwirken von Apparaten und Maschinen in Produkti-
onsanlagen im Vordergrund stehen. 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln die Kompetenzen, Produktionsanlagen zu bedienen, 
zu warten und in Stand zu halten (LF 4).  

Darauf aufbauend sind sie im zweiten Ausbildungsjahr in der Lage, mechanische und thermi-
sche Trennverfahren sowie deren technische Umsetzung in den dazu vorhandenen Anlagen-
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teilen durchzuführen und dabei die Produktqualität unter Beachtung vorgegebener Standards 
zu gewährleisten (LF 6, LF 7).  

Prozessüberwachung 

Die Tätigkeit der „Produktionsfachkraft Chemie“ im Bereich der Prozessüberwachung ist 
gekennzeichnet durch das Messen und Prüfen wesentlicher Prozessdaten. 

Die Schülerinnen und Schüler können verfahrensspezifische Prozessdaten auswählen und 
messtechnisch überprüfen (LF 3). Sie sind in der Lage Messdaten zu beurteilen und ggf. Op-
timierungsmaßnahmen zu veranlassen (LF 5). 

3.3 Hinweise und Vorgaben zur Integration und Anknüpfung weiterer 
Fächer 

Bei der Integration und Anknüpfung weiterer Fächer ist der erweiterte Lernsituationsbegriff 
zu Grunde zu legen (vgl. Handreichung „Didaktische Jahresplanung“, s. Kapitel 2.1; 
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/didaktischejahresplanung/). Dieser schließt die Mög-
lichkeit vorbereitender und sichernder fachbezogener Sequenzen, die zur Kompetenzentwick-
lung erforderlich sind, ein. 

3.3.1 Anknüpfung der fremdsprachlichen Kommunikation 

Grundlage für den Unterricht im Fach Fremdsprachliche Kommunikation ist der gültige Lehr-
plan Fremdsprachen, Fachklassen des dualen Systems.

Die Umsetzung fremdsprachlicher Ziele und Inhalte erfolgt berufsbezogen im Umfang von 40 
(gesondert ausgewiesenen) Unterrichtsstunden. Die Leistungsbewertung richtet sich nach den 
Vorgaben in Kapitel 2.2. 

3.3.2 Integration der Wirtschafts- und Betriebslehre1

Ziele und Inhalte der Wirtschafts- und Betriebslehre ergeben sich aus den „Elemente(n) für 
den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde gewerblich-techni-
scher Ausbildungsberufe“ (Beschluss der KMK vom 18.05.1984 in der jeweils gültigen Fas-
sung) und den gültigen nordrhein-westfälischen curricularen Vorgaben für Wirtschafts- und 
Betriebslehre in der Berufsschule. Dabei decken die o. g. „Elemente ...“ einen Umfang von 40 
Unterrichtsstunden, die nordrhein-westfälischen Vorgaben für Wirtschafts- und Betriebslehre
darüber hinausgehend weitere Themenbereiche ab. Diese weiteren Themenbereiche sind bei 
zweijährigen Berufen im Umfang von 40, bei dreijährigen Berufen im Umfang von 80 sowie 
bei dreieinhalbjährigen Berufen im Umfang von 100 Unterrichtsstunden zu realisieren. Alle 
Themenbereiche sind unter Berücksichtigung des für die Zwischen- und Abschlussprüfung 
bedeutsamen Kompetenzerwerbs im Rahmen der Umsetzung der Lernfelder zu vermitteln. 
Die Leistungsbewertung richtet sich nach den Vorgaben in Kapitel 2.2. 

Umfangreiche Hinweise und Anregungen zur Integration der Ziele und Inhalte der Wirt-
schafts- und Betriebslehre bietet die Handreichung „Didaktische Jahresplanung. Entwicklung. 
Dokumentation. Umsetzung. Lernsituationen im Mittelpunkt der Unterrichtsentwicklung in 

                                                
1 Wirtschaftliche Handlungsbezüge für Fachklassen des dualen Systems – Planungsrahmen für nicht-

kaufmännische Ausbildungsberufe, Soest 2005 
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den Fachklassen des dualen Systems.“(http://www.learn-line.nrw.de/angebote/didaktische-
jahresplanung/). 

3.3.3 Integration der Datenverarbeitung 

Ziele und Inhalte der Datenverarbeitung sind in die Lernfelder integriert. Die Leistungsbe-
wertung richtet sich nach den Vorgaben in Kapitel 2.2. 
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3.4 KMK-Rahmenlehrplan 

R A H M E N L E H R P L A N

für den Ausbildungsberuf 

Produktionsfachkraft Chemie1

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.03.2005) 

                                                
1 http://www.kmk.org/
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Teil I Vorbemerkungen 

Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die 
Ständige Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) beschlossen wor-
den. 

Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit oder dem sonst zuständigen Fachministe-
rium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt. 

Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Hauptschulabschluss auf und beschreibt 
Mindestanforderungen. 

Der Rahmenlehrplan ist für die einem Berufsfeld zugeordneten Ausbildungsberufe in eine 
berufsfeldbreite Grundbildung und eine darauf aufbauende Fachbildung gegliedert. 

Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte 
der Berufsausbildung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf sowie – in Verbindung mit Unterricht in weiteren Fächern – der Abschluss der 
Berufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Voraussetzungen für eine qualifizierte 
Beschäftigung sowie für den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und Weiterbildungs-
gänge geschaffen. 

Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Bei der 
Unterrichtsgestaltung sollen jedoch Unterrichtsmethoden, mit denen Handlungskompetenz 
unmittelbar gefördert wird, besonders berücksichtigt werden. Selbstständiges und verantwor-
tungsbewusstes Denken und Handeln als übergreifendes Ziel der Ausbildung muss Teil des 
didaktisch-methodischen Gesamtkonzepts sein. 

Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne 
um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan erzielte Ergebnis der 
fachlichen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten 
bleibt. 
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Teil II Bildungsauftrag der Berufsschule 

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen 
gemeinsamen Bildungsauftrag. 

Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Part-
ner mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den 
Schülern und Schülerinnen berufliche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berück-
sichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln. 

Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vor-
her erworbene allgemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie 
zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwor-
tung befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für die Berufsschule geltenden Regelungen der 
Schulgesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht orientiert sich außer-
dem an den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich erlassenen 
Ordnungsmitteln: 

- Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder 
 (KMK) 

- Verordnung über die Berufsausbildung (Ausbildungsordnung) des Bundes für die betrieb-
 liche Ausbildung. 

Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 15.03.1991) 
hat die Berufsschule zum Ziel, 

- „eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten hu-
maner und sozialer Art verbindet 

- berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeits-
welt und Gesellschaft auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwi-
ckeln 

- die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken 

- die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im 
öffentlichen Leben verantwortungsbewusst zu handeln.“ 

Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule 

- den Unterricht an einer für ihre Aufgabe spezifischen Pädagogik ausrichten, die Hand-
lungsorientierung betont 

- unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeld-
übergreifende Qualifikationen vermitteln 

- ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Begabungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und 
Gesellschaft gerecht zu werden 

- Einblicke in unterschiedliche Formen von Beschäftigung einschließlich unternehmerischer 
Selbstständigkeit vermitteln, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu 
unterstützen 

- im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und 
fördern 
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- auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohun-
gen und Unfallgefahren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Vermin-
derung aufzeigen. 

Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen des 
berufsbezogenen Unterrichts möglich ist auf Kernprobleme unserer Zeit wie zum Beispiel: 

- Arbeit und Arbeitslosigkeit 
- friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter 

Wahrung kultureller Identität 
- Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage sowie 
- Gewährleistung der Menschenrechte 

eingehen. 

Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese 
wird hier verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, 
gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und 
sozial verantwortlich zu verhalten. Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen 
von Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz. 

Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, auf der Grundlage fachlichen 
Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet 
und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen. 

Humankompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, als individuelle Persönlich-
keit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und 
öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu ent-
falten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie 
Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und 
Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wert-
vorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte. 

Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, soziale Beziehungen zu leben 
und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit 
Anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen. 
Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. 

Bestandteil sowohl von Fachkompetenz als auch von Humankompetenz als auch von Sozial-
kompetenz sind Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz. 

Methodenkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung zu zielgerichtetem, plan-
mäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der 
Planung der Arbeitsschritte). 

Kommunikative Kompetenz meint die Bereitschaft und Befähigung, kommunikative Situa-
tionen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse 
sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen und darzustellen. 

Lernkompetenz ist die Bereitschaft und Befähigung, Informationen über Sachverhalte und 
Zusammenhänge selbstständig und gemeinsam mit Anderen zu verstehen, auszuwerten und in 
gedankliche Strukturen einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fä-
higkeit und Bereitschaft, im Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und 
Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen. 
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Teil III Didaktische Grundsätze 

Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben 
der Berufsschule zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont 
und junge Menschen zu selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsauf-
gaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt. 

Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes, berufli-
ches Handeln sowie in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvoll-
ziehen von Handlungen Anderer. Dieses Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge 
des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergebnisse) gebunden. Mit dieser ge-
danklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen für das Lernen in 
und aus der Arbeit geschaffen. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass das Ziel und die 
Auswahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt. 

Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragma-
tischen Ansatz für die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungs-
punkte genannt: 

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind 
(Lernen für Handeln). 

- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder 
aber gedanklich nachvollzogen (Lernen durch Handeln). 

- Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt, 
überprüft, gegebenenfalls korrigiert und schließlich bewertet werden. 

- Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, zum 
Beispiel technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale 
Aspekte einbeziehen. 

- Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre 
gesellschaftlichen Auswirkungen reflektiert werden.

- Handlungen sollen auch soziale Prozesse, zum Beispiel der Interessenerklärung oder der 
Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebensplanung 
einbeziehen. 

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssyste-
matische Strukturen miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unter-
richtsmethoden verwirklichen. 

Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich 
nach Vorbildung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben 
unterscheiden. Die Berufsschule kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Un-
terschiede beachtet und Schüler und Schülerinnen – auch benachteiligte oder besonders be-
gabte – ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert. 
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Teil IV Berufsbezogene Vorbemerkungen 

Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zur Produktionsfachkraft Chemie 
ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung zur Produktionsfachkraft Chemie vom 23. 
März 2005 (BGBl. Teil I Nr. 19, S.906 ff.) abgestimmt. 

Der Ausbildungsberuf ist nach der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Verordnung ge-
werbliche Wirtschaft dem Berufsfeld Chemie, Physik und Biologie, Schwerpunkt: Produk-
tonstechnik, zugeordnet. 

Der Rahmenlehrplan stimmt hinsichtlich des ersten Ausbildungsjahres mit dem berufsfeldbe-
zogenen fachtheoretischen Bereich des Rahmenlehrplans für das schulische Berufsgrundbil-
dungsjahr überein. Soweit die Ausbildung im ersten Ausbildungsjahr in einem schulischen 
Berufsgrundbildungsjahr erfolgt, gilt der Rahmenlehrplan für den berufsfeldbezogenen Lern-
bereich im Berufsgrundbildungsjahr. 

Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentlicher Lehrstoff der Berufs-
schule wird auf der Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich 
Wirtschafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der 
KMK vom 18.05.1984) vermittelt. 

Im Hinblick auf eine breit angelegte berufliche Grundbildung sind im 1. Ausbildungsjahr die 
Lernfelder 1 bis 4 der Rahmenlehrpläne „Chemikant/Chemikantin“ und „Produktionsfach-
kraft Chemie“ identisch. Dennoch sollen die Schülerinnen und Schüler im Regelfall bereits im 
ersten Ausbildungsjahr nach Ausbildungsberufen getrennt unterrichtet werden, um auch die 
Lernfelder 1 bis 4 berufsspezifisch gestalten zu können. 

Im Falle einer gemeinsamen Unterrichtung der Schülerinnen und Schüler der beiden Ausbil-
dungsberufe „Chemikant/Chemikantin“ und „Produktionsfachkraft Chemie“ im ersten Aus-
bildungsjahr sind die berufsspezifischen Belange des jeweiligen Ausbildungsberufes bei der 
Vermittlung der Inhalte der Lernfelder zu berücksichtigen. 
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Teil V Lernfelder 

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Produktionsfachkraft Chemie 

Lernfelder Zeitrichtwerte 
in Unterrichtsstunden 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 

1 Stoffe vereinigen und zur Reaktion bringen 120  

2 Stoffsysteme trennen und reinigen 80  

3 Stoffgrößen und Stoffzustände in der  
Produktionsanlage erfassen 

40  

4 In der Produktionsanlage Arbeitsmittel bedienen 
und in Stand halten 

80  

5 Prozesse kontrollieren und dokumentieren  80 

6 Stoffgemische mechanisch trennen  40 

7 Stoffsysteme thermisch aufarbeiten  80 

8 Stoffe lagern und transportieren  80 

Summen: insgesamt 600 Stunden 320 280
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Lernfeld 1: Stoffe vereinigen und zur Reaktion 
bringen 

1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 120 Stunden

Ziel: 

Die Schülerinnen und Schüler planen einfache Arbeitsabläufe zum Vereinigen von Stoffen. 
Sie wählen Apparate aus und berücksichtigen wirtschaftliche und terminliche Vorgaben. 
Sie können Stoffgemische herstellen, berechnen deren Zusammensetzung und kontrollieren 
diese. 
Die Schülerinnen und Schüler stellen Reaktionsgleichungen auf und berechnen die Massen- 
und Volumenverhältnisse. Sie erklären den Zusammenhang zwischen den charakteristischen 
Eigenschaften und dem Aufbau von Stoffen. 
Die Schülerinnen und Schüler können ermittelte Werte anschaulich darstellen. 
Sie fertigen Protokolle an und nutzen unterschiedliche – auch fremdsprachliche – Informati-
onsquellen. 

Inhalte: 

Apparate zur Stoffvereinigung 
Stoffklassen 
Masse, Volumen, Stoffmenge, Dichte, Volumenmessgeräte, Waagen 
Stoffe, Stoffsysteme 
chemische Reaktionen durch Elektronenaustausch 
Reaktionsgleichungen 
Atombau, Periodensystem der Elemente 
chemische Bindungen 
stöchiometrische Berechnungen 
Säuren, Basen, Salze 
chemische Reaktionen durch Protonenaustausch 
Neutralisation, pH-Wert-Bestimmung, Neutralisationstitration 
hydrophile und hydrophobe Lösemittel 
Gehaltsgrößen von Mischphasen berechnen 
Protokollführung, Plausibilität der Messwerte, Tabellen, Diagramme 
Anwendung von Standardsoftware 
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Lernfeld 2: Stoffsysteme trennen und reinigen 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel: 

Die Schülerinnen und Schüler ordnen den Stoffgemengen entsprechend den unterschiedli-
chen Stoffeigenschaften Trennverfahren zu und legen die Arbeitsschritte für die Stoffge-
mischtrennung fest. 
Sie können Energieträger rationell einsetzen und wenden die Vorschriften, Bestimmungen 
und Regeln der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes an. 

Inhalte: 

Zerkleinern und Klassieren von Feststoffen 
Prinzipien mechanischer Trennverfahren 
Temperatur, Wärme 
Aggregatzustände und ihre Übergänge 
Heizen, Kühlen, Energieumwandlung 
Energieeinsatz 
Umgang mit Gasen 
Prinzipien thermischer Trennverfahren
Prinzipien physikalisch-chemischer Trennverfahren 
Gefahrstoffe 

Umgang, Informationsbeschaffung, Arbeitssicherheit, persönliche Schutzausrüstung 
Belastung von Luft, Wasser und Boden 
Protokollführung, Plausibilität der Messwerte, Tabellen, Diagramme 
Anwendung von Standardsoftware 
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Lernfeld 3: Stoffgrößen und Stoffzustände in der 
Produktionsanlage erfassen 

1. Ausbildungsjahr 
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Ziel: 

Die Schülerinnen und Schüler wählen verfahrensspezifische Prozessdaten aus und können 
diese mit Messeinrichtungen erfassen. Bei deren Auswahl und Einsatz berücksichtigen sie 
die Wirkungen des elektrischen Stromes und die betrieblichen Gegebenheiten. 

Inhalte: 

Messwerterfassung 
Messprinzipien und Messgeräte zur Erfassung physikalischer Stoffgrößen 
elektrische Leitungsarten und deren Installation 
elektrische Größen  
Gleich- und Wechselstrom 
Schutzmaßnahmen gegen Gefährdung durch elektrischen Strom 
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Lernfeld 4: In der Produktionsanlage Arbeitsmittel 
bedienen und in Stand halten 

1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel: 

Die Schülerinnen und Schüler kennen die Stoff- und Energieströme in der Produktionsanla-
ge und zeigen ihre Bedeutung für den Produktionsprozess auf. 
Sie können Fördersysteme bedienen, in Stand halten und im Hinblick auf den Einsatz aus-
wählen. 
Sie können Maßnahmen zum Schutz vor Leckagen, Verschleiß und Korrosion ergreifen.
Sie suchen für den jeweiligen Einsatz Werkstoffe aus und können diese bearbeiten. 
Die Schülerinnen und Schüler können in bestimmtem Umfang Reparaturen unter Beachtung 
der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen durchführen, für einfache Konstruktionen mögli-
che Bearbeitungsverfahren auswählen und diese durch die Bearbeitung von Halbzeugen her-
stellen oder in Auftrag geben.
Sie können Anlagenteile mit Rohrleitungsteilen und Verbindungselementen zusammen-
schalten, austauschen, abdichten und mit Absperrorganen ausrüsten. 
Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren Maßnahmen der vorbeugenden Instandhal-
tung. 

Inhalte: 

Grund-, Verfahrens- und RI-Fließbilder 
Gefahrstoffsymbole, sicherheitstechnische Kenngrößen 
Rohrleitungen, Armaturen, Dichtungen, Rohr- und Schlauchverbindungen, Kompensatoren 
Kennzeichnung von Rohren und Armaturen 
Fördereinrichtungen, Lagereinrichtungen 
Massen- und Volumenstromberechnung 
chemische, physikalische, technologische Werkstoffeigenschaften 
Bearbeiten und Fügen von Werkstoffen 
Beschichtungen und Reparatur von Beschichtungen 
Arbeitssicherheit, persönliche Schutzausrüstung 
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Lernfeld 5: Prozesse kontrollieren und dokumentieren 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler messen physikalische Größen, wählen Messgeräte aus und 
können diese unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit bedienen. Sie kontrollieren die 
Messeinrichtungen und dokumentieren die ermittelten Messdaten. Sie beurteilen die Daten 
hinsichtlich der Prozessführung, der Qualitätssicherung, sowie des Umweltschutzes und lei-
ten gegebenenfalls vorgesehene Maßnahmen ein. Die Schülerinnen und Schüler kennen un-
terschiedliche Kontrollsysteme bei der Prozessführung. Sie ordnen den Elementen eines Re-
gelkreises Funktionen zu.

Inhalte: 

Messgeräte (Temperatur, Druck, Menge, Volumenstrom und Füllstand) 
Protokollführung, Tabellen, Diagramme 
Aufbau und Darstellung eines Regelkreises 
Sicherheitsstellung von Stellgeräten 
EMSR-Kennbuchstaben 
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Lernfeld 6: Stoffgemische mechanisch trennen 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler wählen für die Trennung von Stoffgemischen Verfahren und 
Apparate aus. Sie beachten dabei die verfahrenstechnischen Grundlagen unter Berücksichti-
gung der betrieblichen Erfordernisse. Sie können unter Beachtung der Bestimmungen der 
Arbeits- und Prozesssicherheit des Gesundheits- und Umweltschutzes mit den Gemischen 
umgehen. Sie erkennen Abweichungen im Trennprozess und können bei Störungen Maßnah-
men zu deren Beseitigung einleiten. 

Inhalte: 

Prinzipien der Verfahren zur Feststofftrennung: Sortieren, Klassieren 
Verfahren und Apparate zur Trennung disperser Systeme: Sedimentieren, Filtrieren, Zentrifu-
gieren 
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Lernfeld 7: Stoffsysteme thermisch aufarbeiten 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler können Stoffgemische durch Destillation trennen. Sie informie-
ren sich über Eigenschaften der zu trennenden Stoffe, sowie die Funktion und Besonderheiten 
von Anlagenteilen zur Destillation. 
Die Schülerinnen und Schüler können Feststoffe durch Umkristallisation reinigen und das 
Produkt trocknen. Sie informieren sich über Eigenschaften der zu reinigenden Feststoffe, so-
wie die Funktion und Besonderheiten von Anlageteilen zur Umkristallisation und Trocknung. 
Sie berücksichtigen bei der Durchführung von Reinigungsverfahren die Regeln der Arbeitssi-
cherheit, des Umweltschutzes und ökonomische Aspekte. Sie führen Inprozesskontrollen 
durch und dokumentieren deren Ergebnisse. Bei auftretenden Störungen leiten sie Maßnah-
men zu deren Beseitigung ein. Sie überprüfen die Qualität von Produkten anhand vorgegebe-
ner Parameter. 

Inhalte: 

Gleichstromdestillation 
binäre Stoffgemische 
Energieträger 
Siedetemperatur 
gesundheitsschädliche, explosive Eigenschaften von Reinstoffen und Stoffgemischen 
Anlagenteile zur Destillation 
Einrichtungen zur Wärmeübertragung 
Anlage zur Umkristallisation 
Löslichkeit von Feststoffen 
Adsorptionsmittel 
Feststofftrockner 
Reinheitsbestimmung 
Gehaltsangaben von Stoffgemischen, Berechnung des Massenanteils 
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Lernfeld 8: Stoffe lagern und transportieren  2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler können feste, flüssige und gasförmige Stoffe und Gebinde 
sachgerecht lagern und transportieren. Sie kennen den Zusammenhang zwischen sachgemäßer 
Lagerung und der Qualität der Stoffe. Sie wählen Lager und Fördermittel unter Berücksichti-
gung der möglichen Gefahren sowie der betrieblichen und gesetzlichen Lager- und Transport-
vorschriften aus. Die Schülerinnen und Schüler können die verschiedenen Stoffe in Lagerbe-
hälter sowie in geeignete Transportbehälter abfüllen. Die Schülerinnen und Schüler nehmen 
im Rahmen der Qualitätssicherung Proben, führen Kontrollen durch und dokumentieren die 
Ergebnisse. Sie erfassen unter Anwendung betriebsüblicher Dokumentationssysteme die La-
gerbestände. Sie wirken bei der Koordinierung von Zu- und Abgängen im Lagerbestand mit. 
Bei allen Tätigkeiten beachten sie die Vorschriften zur Arbeitssicherheit, sowie ökologische 
und ökonomische Aspekte. 

Inhalte: 

Lagerarten und Fördereinrichtungen für Stoffe und Gebinde 
Reinigung von Lager- und Fördereinrichtungen 
gesundheitsschädliche, brandfördernde, explosive, korrosive Eigenschaften 
Explosionsbereiche, Explosionsschutz 
Kennzeichnung von Behältern und Rohrleitungen 
Kennzeichnung gefährlicher Stoffe 
Flächen- und Volumenberechnung 
Massenberechnung, Dichte, Schüttdichte 
Einrichtungen zur Probenahme 
Eingangs- und Ausgangskontrolle, Sichtkontrolle 
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4 Vorgaben und Hinweise zum berufsübergreifenden Lernbe-
reich  

Grundlage für den Unterricht im berufsübergreifenden Lernbereich sind die gültigen Lehrplä-
ne und Unterrichtsvorgaben der Fächer Deutsch/Kommunikation, Evangelische Religionslehre 
und Katholische Religionslehre, Sport/Gesundheitsförderung und Politik/Gesellschaftslehre 
sowie die Verpflichtung zur Zusammenarbeit der Lernbereiche (s. APO-BK, Erster Teil, Ers-
ter Abschnitt, § 6). Der Unterricht im berufsübergreifenden Lernbereich unterstützt die beruf-
liche Qualifizierung und fördert zugleich eine fachspezifische Kompetenzerweiterung.  

Die Handreichung „Didaktische Jahresplanung. Entwicklung. Dokumentation. Umsetzung. 
Lernsituationen im Mittelpunkt der Unterrichtsentwicklung in den Fachklassen des dualen 
Systems.“ (http://www.learn-line.nrw.de/angebote/didaktischejahresplanung/) bietet umfas-
sende Hinweise und Anregungen zur Verknüpfung der Lernbereiche im Rahmen der didakti-
schen Jahresplanung. 

5 Vorgaben und Hinweise zum Differenzierungsbereich und 
zum Erwerb der Fachhochschulreife 

Der Differenzierungsbereich dient der Ergänzung, Erweiterung und Vertiefung von Kenntnis-
sen und Fertigkeiten entsprechend der individuellen Fähigkeiten und Neigungen der Schüle-
rinnen und Schüler. In Fachklassen des dualen Systems kommen insbesondere Angebote in 
folgenden Bereichen in Betracht: 

– Vermittlung berufs- und arbeitsmarktrelevanter Zusatzqualifikationen 

– Vermittlung der Fachhochschulreife als erweiterte Zusatzqualifikation 

– Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten zur Sicherung des Ausbildungserfolges 
durch Stützunterricht oder erweiterten Stützunterricht 

Zur Vermittlung der Fachhochschulreife wird auf die Handreichung „Doppelqualifikation im 
dualen System“ (http://www.learn-line.nrw.de/angebote/bs/quali.htm) verwiesen. 
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Anlage: 
Beispiel für die Ausgestaltung einer Lernsituation 

Die hier dargestellte Lernsituation bewegt sich in ihrer Planung auf einem mittleren Abstrak-
tionsniveau. Sie ist als Anregung für die konkrete Arbeit der Bildungsgangkonferenz zu se-
hen, die bei ihrer Planung die jeweilige Lerngruppe, die konkreten schulischen Rahmenbedin-
gungen und den Gesamtrahmen der didaktischen Jahresplanung berücksichtigt (s. hierzu auch 
Handreichung „Didaktische Jahresplanung. Entwicklung. Dokumentation. Umsetzung. Lern-
situationen im Mittelpunkt der Unterrichtsentwicklung in den Fachklassen des dualen Sys-
tems“, http://www.learn-line.nrw.de/angebote/didaktischejahresplanung/). Im Bildungsserver 
NRW learn-line ist die Möglichkeit eröffnet, beispielhafte Lernsituationen bereit zu stellen. 
Die Bildungsgänge sind aufgerufen, diesen eröffneten Pool zu nutzen und zu ergänzen 
(http://www.learn-line.nrw.de/angebote/bs/gesamt.htm). 

Lernfeld 1: Stoffe vereinigen und zur Reaktion bringen (120 UStd.) 

Lernsituation: Kältemittel (Frostschutzmittel) herstellen 

Schul-/Ausbildungsjahr: 1 Zeitrichtwert: 30 UStd. 

Beschreibung der Lernsituation 

Bei einem Prozess wurde bisher Wasser als Kühlmedium eingesetzt. Dieser Einsatz soll 
durch ein geeignetes anderes Kühlmedium optimiert werden. Es soll ein Stoffsystem gesucht 
und hergestellt werden, welches einen Kühlvorgang bis –25 °C gewährleistet. 

Angestrebte Kompetenzen 

Beiträge des berufsbezogenen Lernbe-
reichs 

Fachkompetenzen 

− Stoffe auswählen 

− Stoffgemische herstellen 

− Arbeitsabläufe planen 

− wirtschaftliche Vorgaben berücksichtigen 

− Eigenschaften von Stoffen und Stoffgemi-
schen bestimmen 

− Messwerte erfassen und anschaulich dar-
stellen 

− Messprotokolle anfertigen 

Methoden-/Lernkompetenzen 

− Informationsquellen auffinden 

− Datenverarbeitungssysteme nutzen 

− Arbeitsstrategien entwickeln 

Beiträge des berufsübergreifenden Lern-
bereichs 

Deutsch/Kommunikation 

− Arbeitsablaufplan entwickeln 

− Ergebnisprotokoll erstellen 

− Präsentationstechniken einsetzen 

− Sachtexte strukturieren und wiedergeben 

Evangelische und Katholische Religions-
lehre 

− Berufsethos entwickeln; Verantwortung 
für berufliches Handeln tragen 

Politik/Gesellschaftslehre 

− Umweltschutzmaßnahmen in der Chemi-
schen Industrie erörtern und beurteilen 
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Human-/Sozialkompetenz 

− andere und deren Meinung respektieren 

− Verantwortung übernehmen 

− persönliche Distanzen erkennen und be-
achten 

− im Team arbeiten 

Sport/Gesundheitsförderung 

− gesundheitliche Risiken am Arbeitsplatz 
erkennen und sicherheitsbewusst handeln 

Inhalte 

− Masse, Volumen, Dichte, Temperatur 

− Massenanteil 

− Stoffsysteme (homogen, heterogen) 

− Gefahrstoffe 

− persönliche Schutzausrüstung 

Handlungsphasen der Lerngruppe Mögliche Methoden, Medien, 
Sozialformen 

Analysieren − Problematik und Aufgabenstel-
lung erfassen 

Zeitungsausschnitte 

Internet-Recherche, Datenblätter 

Gruppenarbeit 

Unterrichtsgespräch 

Planen − Vorgehensweise festlegen 

− Arbeitsschritte planen 

− Arbeitsformen absprechen 

− Zeitrahmen bestimmen 

− Bewertungskriterien ansprechen 

− Präsentationsmittel auswählen 

Zeitstrahl, Raster 

Fachbuch, Fachzeitschrift 

Team- bzw. Gruppenarbeit 

Ausführen − Informationen auswerten 

− Zusammensetzung bestimmen 

− Ansätze berechnen 

− Gefahrstoffverordnung beachten 

− Ergebnisse präsentieren 

Fachbuch, Internet, Katalog 

Mess- und Analysegeräte und 
-methoden 

Einzelarbeit 

Teamarbeit 
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Handlungsphasen der Lerngruppe Mögliche Methoden, Medien, 
Sozialformen 

Bewerten − Arbeitsergebnisse besprechen 

− Einzelbeiträge zum Gesamter-
gebnis beurteilen 

Unterrichtsgespräch 
Checkliste 

Reflektieren − eigenes Arbeits- und Lernverhal-
ten optimieren 

− Verbesserungsvorschläge für 
Teamarbeit entwickeln 

Unterrichtsgespräch 
Brainstorming 

Vertiefen − Gehaltsgrößen anderer Stoffe 
bzw. Stoffgemische bestimmen 

− Betriebsanweisung erstellen 

Einzelarbeit 
Klassenarbeit 
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